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Schriftliche Frage an die Bundesregierung
hier: Arbeitsnummer 31152

Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre Frage beantworte ich wie folgt:

Frage Nr. 3/152:

Mit welcher rechtlichen Argumentation begrändet die Bundesregierung die Verfassungsmä-
ßigkeit der,,Extremismusklausel", gegen die sowohl Prof. Ulrich Battis in seinem Rechtsgut-
achten (siehe hier: http ://www.netzwerk-
courage.deldownloads/gutachtenl Extremismusklausel.pdf) als auch der Wissenschaftliche
Dienst des deutschen Bundestages (Ausführungen hierzu siehe Plenarprotokoll Nr. 17190,
Tagesordnungspunkt 10) grundlegendejuristische Bedenken vorgebracht haben?

Antwort:

Die gegen die Dernokratieerklärung geltend gemachten Bedenken greifen im Ergebnis nicht

durch.

Insbesondere ist die Demokratieerklärung mit dem Gleichheitsgrundsatz, Artikel 3 Absatz 1

GG, vereinbar. Bei einer Vergabe von Zuwendungen müssen alle Empfünger nach denselben

Kriterien behandelt werden und dieselben, in den Förderrichtlinien vorgegebenen Vorausset-

zungen erfüllen.
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sEtrE2 Da die Demokratieerklärung ausnahmslos allen Organisationen abverlangt wird, die Zuwen-

dungen aus dem Förderprogramm erhalten wollen, ist eine Ungleichbehandlung nicht erkenn-

bar.

Ebenso wenig verletztdas Verlangen nach der Demokratieerklärung das Grundrecht der Mei-

nungs&eiheit, A$ik€l 5 dbsatz I GG. Es steht allen Antragstellern frei, ein Bekenntnis zur-

freiheitlichen demokratischen Grundordnung abzulegen oder auch zu unterlassen. Ebenso

steht es allen Organisationen frei, wie sie sich äußern wollen.

Die in der Demokratieerklärung verwendeten Begriffe und Formulierungen, wiez. B. ,,Part-

ner",,,Ziele des Grundgesetzes", sind angesichts der Erläuterungen in den Hinweisen zur Er-

klärung für Demokratie, die die Bundesregierung als Auslegungshilfe für die gefürderten Trä-

ger erstellt hat, hinreichend bestimmbar.

Es liegt auch kein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vor. Die Demokra-

tieerklärung soll verhindern, dass Fördermittel, die der Staat aus Steuermitteln zur Förderung

von Demokratie, Grundrechtsbewusstsein und Toleranz bereitstellt, Organisationen oder Per-

sonen zufließen, die ihrerseits nicht bereit sind, für Demokratie, Grundrechtsbewusstsein und

Toleranz einzutreten. Hierfür ist sie geeignet, erforderlich und angemessen. Die frühere Pra-

xis, lediglich in einer Anlage zmZu'wendungsbescheid entsprechende Hinweise zu geben,

hatte für die Zuwendungsempftinger eine wesentlich geringere Appellfunktion. Der Sache

nach bedeutet die neue Praxis gegenüber der früheren keine Vermehrung oder Verstäirkung

der von jeher gegebenen Pflichten.

Mit freundlichen Grtißen
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Dr. Hermann Kues


